
  

 

7971/20   /ab  

 JAI.1  DE 
 

 

 

Rat der 
Europäischen Union  

 
 
 
 
 
 
Brüssel, den 13. Mai 2020 
(OR. en) 
 
 
7971/20 
 
 
 
 
JAI 356 
FRONT 137 
VISA 51 
SAN 156 
MI 134 
TRANS 209 
COMIX 210 

 

 

  

  

 

ÜBERMITTLUNGSVERMERK 

Absender: Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs 
der Europäischen Kommission 

Eingangsdatum: 11. Mai 2020 

Empfänger: Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der 
Europäischen Union 

Nr. Komm.dok.: COM(2020) 222 final 

Betr.: MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE 
PARLAMENT, DEN EUROPÄISCHEN RAT UND DEN RAT über die 
zweite Bewertung der Anwendung der vorübergehenden Beschränkung 
von nicht unbedingt notwendigen Reisen in die EU 

  

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2020) 222 final. 

 

Anl.: COM(2020) 222 final 



 

DE   DE 

 

 

 
EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  

Brüssel, den 8.5.2020  

COM(2020) 222 final 

 

MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN 

EUROPÄISCHEN RAT UND DEN RAT 

über die zweite Bewertung der Anwendung der vorübergehenden Beschränkung von 

nicht unbedingt notwendigen Reisen 

in die EU 

 



 

1 

I Einleitung  

Am 10. März 2020 betonten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union die 

Notwendigkeit eines gemeinsamen europäischen Ansatzes im Hinblick auf COVID-19 sowie 

einer engen Abstimmung mit der Europäischen Kommission. 

Am 16. März 2020 nahm die Kommission eine Mitteilung an das Europäische Parlament, den 

Europäischen Rat und den Rat mit dem Titel „Vorübergehende Beschränkung von nicht 

unbedingt notwendigen Reisen in die EU“1 an. In dieser Mitteilung empfahl die Kommission 

dem Europäischen Rat zu handeln, damit die Staats- und Regierungschefs der Schengen-

Länder zusammen mit ihren Amtskollegen der assoziierten Schengen-Länder rasch eine 

vorübergehende Beschränkung von nicht unbedingt notwendigen Reisen aus Drittländern in 

den erweiterten EU-Raum2 annehmen könnten. 

Am 17. März 2020 einigten sich die genannten Staaten auf ein koordiniertes Vorgehen an den 

Außengrenzen auf der Grundlage der Empfehlung der Kommission. Seither haben alle EU-

Mitgliedstaaten (mit Ausnahme Irlands) und assoziierten Schengen-Länder3 nationale 

Entscheidungen zur Umsetzung der Reisebeschränkung getroffen. 

Zur Unterstützung der Mitgliedstaaten hat die Kommission am 30. März 2020 Hinweise zur 

Umsetzung der vorübergehenden Reisebeschränkungen und zum Umgang mit daraus 

resultierenden Überschreitungen der zulässigen Aufenthaltsdauer sowie zur Vereinfachung 

der Rückkehr von EU-Bürgern aus der ganzen Welt angenommen.4 An der Ausarbeitung 

dieser Leitlinien wirkten die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex), 

das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und 

Europol mit. 

Am 8. April 2020 nahm die Kommission im Nachgang zur Mitteilung vom 16. März eine 

Folgemitteilung über die Bewertung der Anwendung der vorübergehenden Beschränkung von 

nicht unbedingt notwendigen Reisen in die EU an5. In dieser Mitteilung forderte die 

Kommission die Schengen-Mitgliedstaaten und die assoziierten Schengen-Länder auf, die 

Anwendung der Reisebeschränkung für nicht unbedingt notwendige Reisen aus Drittländern 

in den erweiterten EU-Raum auf koordinierte Weise um weitere 30 Tage bis zum 15. Mai 

2020 zu verlängern. 

Die vorübergehende Reisebeschränkung gilt für alle nicht unbedingt notwendigen Reisen aus 

Drittländern in den erweiterten EU-Raum. Um jedoch die Rechte der Bürgerinnen und Bürger 

der EU-Mitgliedstaaten und der assoziierten Schengen-Länder6, ihrer Familienangehörigen 

und der Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in der EU aufhalten, zu wahren, sind 

diese Personen für die Zwecke der Rückkehr an ihren Wohnort von der Anwendung der 

genannten Reisebeschränkung ausgenommen. Damit die Beschränkung das Funktionieren der 

Gesellschaft möglichst wenig beeinträchtigt, wurde den Mitgliedstaaten ferner empfohlen, die 

Beschränkungen nicht auf bestimmte Kategorien von Reisenden anzuwenden, die eine 

wichtige Funktion ausüben oder deren Reise zwingend notwendig ist.7 

                                                 
1  COM(2020) 115 vom 16. März 2020. 
2  Der „erweiterte EU-Raum“ umfasst alle Schengen-Länder (sowie Bulgarien, Kroatien, Zypern und 

Rumänien) und die vier assoziierten Schengen-Länder. Auch Irland und das Vereinigte Königreich gehören 

dazu, sollten sie sich diesen Maßnahmen anschließen.  
3  Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz. 
4  C(2020) 2050 vom 30. März 2020. 
5  COM(2020) 148 vom 8. April 2020. 
6  Einschließlich der Staatsangehörigen des Vereinigten Königreichs und der Teilnehmerstaaten des 

Katastrophenschutzverfahrens der Union (Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Türkei), wenn sie im 

Rahmen des Verfahrens rückgeholt werden. 
7  Dazu sollten Personen folgender Kategorien zählen:  
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Da der für die Beibehaltung einer Reisebeschränkung an den Außengrenzen empfohlene 

Zeitraum am 15. Mai 2020 endet, wird in dieser Mitteilung geprüft, ob eine weitere 

Verlängerung erforderlich und gerechtfertigt ist. 

II Entwicklungen seit der Annahme der Mitteilung über die Bewertung der 

Reisebeschränkung (8. April 2020)  

 

Ziel einer Reisebeschränkung an den Außengrenzen ist es, das Risiko einer Ausbreitung der 

Krankheit durch Reisen in die EU zu verringern. Im April setzte sich der drastische Rückgang 

des globalen Reiseverkehrs – sowohl von Reisen in die und aus der EU sowie innerhalb der 

EU – fort. Eurocontrol8 berichtete am 3. Mai 2020 von einem Rückgang der Zahl der Flüge 

um insgesamt 91 %, d. h. 27 754 weniger Flüge im Vergleich zu 2019.9 Die verbleibenden 

Flüge beschränken sich hauptsächlich auf Frachtflüge. Ähnliche Entwicklungen sind auch bei 

anderen Verkehrsmitteln zu beobachten, so etwa im Fähr-, Bus- und Schienenverkehr.  

 

Einige EU-Mitgliedstaaten und assoziierte Schengen-Länder beginnen nun vorsichtig, 

Maßnahmen zur sozialen Distanzierung in ihrem Hoheitsgebiet zu lockern, jedoch besteht das 

übergeordnete Ziel weiterhin darin, die Ausbreitung des Coronavirus durch eine verringerte 

soziale Interaktion zu begrenzen. Ferner ist die Lage sowohl in Europa als auch weltweit 

weiterhin sehr fragil, und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Falle eines erneuten 

Anstiegs der Infektionszahlen Maßnahmen erneut eingeführt werden müssen.  

Am 15. April 2020 haben die Präsidentin der Europäischen Kommission und der Präsident 

des Europäischen Rates einen „Gemeinsamen europäischen Fahrplan für die Aufhebung der 

                                                                                                                                                         
• Gesundheitspersonal, Gesundheitsforscher und Altenpflegepersonal; 

• Grenzgänger; 

• Saisonarbeiter in der Landwirtschaft; 

• Transportpersonal; 

• Diplomaten, Personal internationaler Organisationen, militärisches Personal und humanitäre Helfer in 

Ausübung ihrer Tätigkeit; 

• Passagiere im Transitverkehr;  

• Passagiere, die aus zwingenden familiären Gründen reisen; 

• Personen, die internationalen Schutz oder Schutz aus anderen humanitären Gründen benötigen, wobei 

der Grundsatz der Nichtzurückweisung zu achten ist. 
8  Eurocontrol sind weltweit 41 Staaten angeschlossen. 
9  www.eurocontrol.int  

http://www.eurocontrol.int/
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Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19“10 vorgelegt. In dem gemeinsamen Fahrplan 

wird ein abgestuftes Konzept für die Öffnung unserer Binnen- und Außengrenzen mit dem 

Ziel vorgeschlagen, schließlich wieder zur uneingeschränkten Freizügigkeit und zu einem 

normalen Funktionieren des Schengen-Raums zurückzukehren. So wird es zunächst 

erforderlich sein, die Kontrollen an den Binnengrenzen nach und nach in koordinierter Weise 

aufzuheben, bevor in einer zweiten Phase vorübergehende Beschränkungen an den 

Außengrenzen gelockert werden und nicht in der EU ansässige Personen wieder aus nicht 

zwingenden Gründen in die EU reisen können.  

Um die schwerwiegenden Probleme anzugehen, die durch die Wiedereinführung von 

Kontrollen an den Binnengrenzen und Reisebeschränkungen verursacht werden, und die 

Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts zu begrenzen, hat die Kommission 

alle erforderlichen Ressourcen mobilisiert und die Koordinierung auf EU-Ebene 

sichergestellt. Darüber hinaus hat sie praktische Leitlinien vorgelegt, um den kontinuierlichen 

Fluss lebenswichtiger Güter in der EU über „Green Lanes“ (Sonderfahrspuren)11 zu 

gewährleisten‚ den Luftfrachttransport12 zu erleichtern und die Ausübung der Freizügigkeit 

der Arbeitnehmer13 zu gewährleisten. Diese Leitlinien haben die Auswirkungen der 

Beschränkungen auf den Binnenmarkt und die Freizügigkeit erheblich abgemildert und 

sollten bis zur Aufhebung der Kontrollen an den Binnengrenzen angewendet werden.  

III Verlängerung der vorübergehenden Reisebeschränkung für den erweiterten EU-

Raum  

Wie bereits erwähnt, haben einige Mitgliedstaaten erste Schritte unternommen, um die 

Eindämmungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung der Pandemie zu lockern. Dabei 

ist jedoch unbedingt ein stufenweises Vorgehen erforderlich, bei dem die einzelnen 

Maßnahmen in verschiedenen Phasen aufgehoben werden. Darüber hinaus sollte zwischen 

den einzelnen Phasen ein ausreichender Zeitraum eingeplant werden, da die Auswirkungen 

erst mit einer gewissen Verzögerung messbar sind. Während sich die epidemiologische Lage 

in der EU allmählich etwas stabilisiert und Anlass zu vorsichtigem Optimismus gibt, besteht 

nach wie vor die Gefahr einer erneuten Zunahme der Übertragung innerhalb einer 

Gemeinschaft, insbesondere wenn Maßnahmen zu früh und unkoordiniert aufgehoben 

werden. Darüber hinaus ist die Lage in vielen Drittländern nach wie vor fragil, u. a. in 

Ländern, aus denen normalerweise zahlreiche Menschen in die EU reisen bzw. die umgekehrt 

für Menschen aus der EU ein wichtiges Reiseziel darstellen; darunter sind auch viele Länder 

und Regionen, die sich verglichen mit Europa noch in einer früheren Phase der 

Virusausbreitung befinden.  

Um die Anstrengungen der EU-Mitgliedstaaten und Schengen-Länder zur Eindämmung der 

Ausbreitung von COVID-19 durch eine verringerte soziale Interaktion zu ergänzen, bedarf es 

auch weiterhin paralleler und koordinierter Maßnahmen an den Außengrenzen des erweiterten 

EU-Raums. Um zu gewährleisten, dass solche Maßnahmen wirksam sind, sollten sie von 

allen EU-Mitgliedstaaten und Schengen-Ländern an allen Außengrenzen mit der gleichen 

Frist und in einheitlicher Weise umgesetzt werden. 

Die Kommission fordert die Schengen-Mitgliedstaaten und die assoziierten Schengen-

Länder daher auf, die Anwendung der Reisebeschränkung für nicht unbedingt 

notwendige Reisen aus Drittländern in den erweiterten EU-Raum um weitere 30 Tage 

bis zum 15. Juni 2020 zu verlängern. Etwaige Verlängerungen dieses Zeitraums sollten in 

                                                 
10  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures_de.pdf  
11  C(2020) 1897 vom 23. März 2020. 
12  C(2020) 2010 vom 26. März 2020. 
13  C(2020) 2051 vom 30. März 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures_de.pdf
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den nächsten Wochen von den weiteren Entwicklungen der epidemiologischen Lage sowohl 

innerhalb als auch außerhalb der EU abhängig gemacht werden. 

Die Verlängerung der vorübergehenden Reisebeschränkung sollte sich hinsichtlich ihres 

Geltungsbereichs nach den Mitteilungen der Kommission vom 16. März und vom 8. April 

2020 richten. Bei der Anwendung der vorübergehenden Reisebeschränkung sollten sich die 

Mitgliedstaaten an die Hinweise der Kommission vom 30. März 2020 halten. Ferner erinnert 

die Kommission an Ziffer 15 ihrer Mitteilung über die Einrichtung von „Green Lanes“ 

(Sonderfahrspuren) vom 23. März 2020 und fordert alle Staaten und Akteure auf, die 

Zusammenarbeit fortzusetzen und die Leitlinien für die Umsetzung dieser Sonderfahrspuren 

an den Außengrenzen so weit wie möglich anzuwenden.  
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